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Stahlwerk Annahütte 
Max Aicher GmbH & Co. KG 
Max-Aicher-Allee 1-2 
83404 Ainring-Hammerau  

 
  

Mikropfahl System SAS mit Gewindestab S 670/800, 
Durchmesser 28 bis 63,5 mm  

Dieser Bescheid ändert/ergänzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-34.14-244 vom 
25. September 2019. 
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-34.14-244 werden durch 
folgende Fassung ersetzt: 

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 
in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 
Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und 
ergänzt: 
 
1. Abschnitt 2.1.1 erhält folgende Fassung: 
2.1.1 Korrosionsschutzsystem "Standard Korrosionsschutz" 
 (1) Das Stahltragglied ist innerhalb des Bohrlochs so zu zentrieren, dass an allen Stellen, auch 

über den Muffen, eine ausreichende Zementsteinüberdeckung vorhanden ist. Für die 
Mindestmaße der Überdeckung gilt DIN SPEC 18539, A Anhang C. 

 (2) Für die Zementsteinüberdeckung ist ein Zementmörtel gemäß 2.1 (3) anzuwenden. 
 
2. Der Abschnitt 2.1.4 wird gestrichen. 
 
3. Abschnitt 2.2.1 erhält folgende Fassung: 
2.2.1 Allgemeines 
 (1) Es gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere DIN EN 1997-11, 

DIN EN 1997-1/NA2 und DIN 10543 soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.  
 (2) Bei auf Zug beanspruchten Pfählen mit dem Korrosionsschutzsystem "Standard 

Korrosionsschutz" ist der Nachweis zu führen, dass die Zugspannungen bzw. 
Randspannungen bei nicht planmäßiger Biegebeanspruchung im Stahl unter Ansatz der 
Bemessungswerte der Einwirkungen in der Bemessungssituation BS-P den Wert von 
230 N/mm² nicht überschreiten. 

 (3) Bei dynamischen Einwirkungen entsprechend DIN EN 1991-1-1, Abschnitt 2.2, ist 
nachzuweisen, dass die Ermüdungsfestigkeiten des Stahltraggliedes bzw. der Muffenstöße 
und Verankerungen nicht überschritten werden. 

Bettina Hemme  Beglaubigt 
Referatsleiterin  Jendryschik 
 

 
1  DIN EN 1997-1:2009-09  Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: 

Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009 

2  DIN EN 1997-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter – Eurocode 7: Entwurf, 
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln 

3  DIN 1054:2021-04 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen 
zu DIN EN 1997-1 
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